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Beschluss zu VO/GV11/2015-0399
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Spenden

Übersicht zur Beratung:

04.05.2015 Gemeindevertretung SI/11/GV11-71 ungeändert beschlossen

Beschluss:

04.05.2015 Gemeindevertretung Ventschow
SI/11/GV11-71 Sitzung der Gemeindevertretung Ventschow
Auch diesen Tagesordnungspunkt leitet Frau Schulz wegen Befangenheit des 
Bürgermeisters.

Sie lässt über die Beschlussvorlage abstimmen.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ventschow beschließt gemäß § 44 Abs. 4 
Kommunalverfassung M-V, die Annahme folgender Spenden:

Dieter Voß, Ventschow,   am 8.03.2015 = 186,30 € Sachspende für Förderung der Kunst und 
Kultur (Blumen zur Frauentagsfeier)

WEMAG AG,                   am 8.04.2015 = 250,00 € Geldspende für Förderung der Heimat-
                                                                                  pflege (780 Jahre Kleekamp)

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 8
davon besetzte Mandate: 8
davon Anwesende: 6
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: 1 (Herr Voß)

Voß
Bürgermeister 


	Beschluss zu VO/GV11/2015-0399 

